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Checkliste
Konto-/Depoteröffnung für Gesellschaften (AG, GmbH, UG)
Hinweis: Melden Sie sich bitte für den Abruf von verlinkten Formularen erst in unserem Formularcenter an. 
Bitte reichen Sie uns folgende Unterlagen vollständig ausgefüllt im Original ein. Vielen Dank!
_ Bitte füllen Sie den Antrag vollständig aus.
_ Gegebenenfalls vermerken, wenn Daten nicht vorhanden sind.
_ Alle Unterschriftsfelder sind mit Stift-Icon markiert.
_ Bei papierhafter Einreichung: Stempel Finanzdienstleister zwingend auf Seite  der    Konto-/Depoteröffnung notwendig.
_ Hilfestellung im Formularcenter unter „W-8BEN-E Ausfüllanleitung“.
_ Angaben müssen bitte mit Konto-/Depoteröffnung übereinstimmen.
_ Gültiger Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass (Vorderseite und Seite mit Adresse).
_ Bei papierhafter Einreichung:
> Bestätigungsvermerk „persönlich legitimiert“ im Original auf dem Legitimationsdokument durch den Finanzdienstleister und dessen Unterschriftoder 
> mit PostIdent/VideoIdent der Deutschen Post. 
_ Wichtig: Die auf den Unterlagen angegebene Meldeadresse und die Adresse auf dem Ausweis müssen vollständig übereinstimmen. Hat der Kunde eine deutsche Meldeadresse und einen deutschen Reisepass, reicht die Wohnortangabe im Reisepass.Bei Abweichung oder fehlenden Adressen auf ausländischen Pässen bitte zusätzlich eine aktuelle Meldebescheinigung (nicht älter als 6 Monate) einreichen. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist zwingend eine amtliche Meldebescheinigung erforderlich, bei anderen Ländern kann auch ein anderer amtlicher Nachweis für die Adresse erbracht werden(Mitteilung vom Finanzamt, Gemeinde etc.). 
_ Nicht notwendig, wenn im HR vorhanden. Ansonsten bitte Aktualitäts- und Richtigkeitsvermerk anbringen und von der Geschäftsführung unterschreiben lassen.
_ Bitte Aktualitäts- und Richtigkeitsvermerk anbringen und vom Vorstand unterschreiben lassen.
6. EUREX – optional
_ Optionsscheine/Hebelprodukte
oder
_ Optionsscheine/Hebelprodukte/Futures/Devisentermingeschäfte/EUREX 
7. Rückfragen
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Kundenbetreuung. Diese sind Montag bis Donnerstag von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr unter der Telefonnummer +49 89 740800-0 erreichbar. Gerne können Sie auch die Unterlagen vorab ausgefüllt und eingescannt an die E-Mail-Adresse kundenbetreuung@v-bank.com senden und die Mitarbeiter der Kundenbetreuung prüfen die Unterlagen auf Vollständigkeit. Sie erhalten dann schnellstmöglich eine Rückmeldung, welche Unterlagen noch fehlen oder ob diese vollständig vorliegen.
8. Weitere Hinweise
Betriebliches Steuerreporting (fintegra)
_ Optional möglich; kostenpflichtige, externe Dienstleistung
_ Weitere Informationen finden Sie unter fintegra.de
_ Preis- und Leistungsverzeichnis
_ Kontaktdaten fintegra
Legal Entity Identifier (LEI)
Für die Abwicklung von MIFIR-meldepflichtigen Geschäften wird ein LEI benötigt. Bitte denken Sie daran, dass der LEI jährlich erneuert werden muss. 
Der LEI kann in Deutschland über den Bundesanzeiger Verlag (leireg.de), den WM-Datenservice (wm-leiportal.org) oder GS1 Germany (lei-direct.de) erworben werden.
Nicht- veranlagungs-bescheinigung
 Gegebenenfalls Kopie bitte mit einreichen.
Quellensteuer-rückerstattung
Nutzen Sie gerne unseren Service der automatischen Quellensteuerrück-erstattung.Alle wichtigen Infos hierzu finden Sie in unseren FAQs. Bitte reichen Sie uns bei Bedarf die Vollmacht im Original ein.
Transparenz-register (TR)
Bitte beachten Sie die Meldepflicht an das Transparenzregister.
Die Daten des TRs müssen exakt mit den Daten in der Kontoeröffnung übereinstimmen, ansonsten sind wir verpflichtet eine Unstimmigkeitsmeldung abzugeben, was unter Umständen zu einem Bußgeld beim Kunden führen kann. Im Falle einer Unstimmigkeit haben Sie 1 Woche Zeit, diese zu beheben. Ansonsten melden wir die Abweichung an das TR. Eine Konto-/Depoteröffnung kann erst nach bestätigter Auflösung der Unstimmigkeit erfolgen.
Weitere Informationen können Sie der Zusammenfassung des Bundesverwaltungsamts entnehmen.
Treuhand
Nicht möglich.
US-Person
Diese können nur als Bevollmächtigte hinterlegt werden, wenn sie nicht im HR-Auszug angegeben werden. Sie dürfen nicht steuerpflichtig in der Gesellschaft sein, also wirtschaftlich Berechtigte oder Gesellschafter.
Wirtschaftlich 
Berechtigte
_ Echte wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle über die Firma ausüben. 
_ Falls kein echter wirtschaftlich Berechtigter existiert oder ermittelt werden kann, gelten die gesetzlichen Vertreter der Firma (Geschäftsführer/Vorstände) als fiktive wirtschaftlich Berechtigte. Die Angaben müssen mit dem Transparenzregister übereinstimmen.
_ Sehen Sie sich gerne auch entsprechende Fallbeispiele zu einstufigen oder mehrstufigen Beteiligungsstruktur an.
Kriterien für die Einstufung gemäß Common Reporting Standard (CRS)
Non-financial Entitys (NFEs) sind Rechtseinheiten, die keine Finanzinstitute (Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezifizierte Versicherungsgesellschaften) oder Investmentunternehmen (Fonds, Vermögensverwalter, etc.) sind. NFEs können aktiv oder passiv sein.
Aktive NFEs
_ Unternehmen, die in der Produktion von Waren tätig sind oder aktiv Services für ihre Kunden anbieten. Dabei müssen mehr als 50 % der Bruttoeinkünfte über realwirtschaftliche Einkünfte (z. B. dem Verkauf von Waren) erwirtschaftet werden.
_ gemeinnützige Organisationen, die
a) in ihrem Ansässigkeitsstaat von der Einkommenssteuer befreit sind
b) ausschließlich religiösen, gemeinnützigen, wissenschaftlichen,   künstlerischen, kulturellen oder erzieherischen Zwecken gewidmet sind
c) keine Anteilseigner oder Mitglieder haben, die am Vermögen Eigentums- oder Nutzungsrechte haben
d) keine Personen besitzen, die Anspruch auf Ausschüttung von Gewinnen, Gewährung von Vergünstigungen haben oder auf die nach der Auflösung der Gesellschaft das Gesellschaftsvermögen übergeht und die Gesellschaft die Punkte a) und b) nicht erfüllt.
_ börsennotierte Gesellschaften oder Tochterunternehmen von börsennotierten Gesellschaften
_ Regierungen und ihre verbundenen Rechtseinheiten, sofern diese nicht Finanzinstitute oder Investmentunternehmen sind
_ Zentralbanken
_ Internationale Organisationen und ihre verbundenen Rechtseinheiten
_ Start-ups, die noch kein aktives Geschäft betreiben oder in der Vergangenheit betrieben haben und Kapital in Vermögenswerten anlegen, mit der Absicht ein anderes Geschäft, als das eines Finanzinstituts oder Investmentunternehmen zu betreiben. Solche Firmen gelten maximal 2 Jahre als aktive NFEs, danach muss eine neue Klassifizierung vorgenommen werden!
_ Holding-Gesellschaften, deren wirtschaftliche Haupttätigkeit im Halten und Verwalten von Beteiligungen an Tochtergesellschaften, die keine Finanzinstitut oder Investmentunternehmen sind, liegt. Mit eingeschlossen sind auch Finanzierungstätigkeiten und Erbringung von Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften.
Ausgeschlossen von dieser Klassifikation sind Unternehmen, die als Anlagefonds tätig sind, d.h. insbesondere solche, die Beteiligungskapitalfonds oder Wagniskapitalsfonds (Leveraged-Buyout-Fonds) sind. Außerdem Anlageinstrumente, deren Zweck im Erwerb oder in der Finanzierung von Gesellschaften mit dem Ziel sie als Anlagevermögen zu halten liegt.
_ Unternehmen, die sich in Auflösung oder Umstrukturierung befinden, die in den vergangenen 5 Jahren keine Finanzinstitute oder Investmentunternehmen waren und dies nicht durch die Umstrukturierung anstreben.
_ Treasury-Center, deren Haupttätigkeit darin besteht, die Tätigkeiten von verbundenen Unternehmen, die keine Finanzinstitute oder Investmentunternehmen sind, zu finanzieren oder abzusichern.
Passive NFEs
Alle NFEs, die nicht aktiv sind. Insbesondere solche, deren Bruttoeinkünfte und/oder Vermögenswerte zu mehr als 50 % aus passiven Einkünften (Mieten, Zinsen, Dividenden etc.) stammen.
Konto-/Depoteröffnung für Gesellschaften (AG, GmbH, UG)
I. Angaben zur Gesellschaft (Firma) 
Hiermit beantragt die Gesellschaft (nachfolgend „Kunde“ genannt) bei der V-Bank AG (nachfolgend „Bank“ genannt) die Eröffnung eines Euro-Kontos und Euro-Depots zu den nachfolgenden Bedingungen.
1 Bitte beachten Sie, dass es der Bank ohne gültige LEI untersagt ist, mit juristischen Personen MiFIR-meldepflichtige Geschäfte abzuschließen. Darunter fallen unter anderem Wertpapier- und Derivategeschäfte. Zu beachten ist, dass unter die Meldepflicht sowohl Neugeschäfte fallen als auch Verkäufe von Finanzprodukten, die sich bereits in Ihrem Besitz befinden. Mit dem Verzicht der Angabe einer LEI bestätigen Sie, dass Sie als Kunde und Ihr bevollmächtigter Vermögensverwalter keine LEI-pflichtigen Geschäfte tätigen werden.
Steuerliche Ansässigkeit
. Land
Status Common Reporting Standards (CRS)
Nicht-Finanzinstitut (NFE)
Finanzinstitut (FI)
Weitere Angaben/Kennzahlen
Bei Beteiligungen/Konzernstrukturen bitte Schaubild oder Freitext über die Beteiligungsstrukturen beifügen.
Unterliegt die Gesellschaft der staatlichen Genehmigung und der laufenden Aufsicht?
Unterliegt die Gesellschaft der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer?
Erwirtschaftung der Mittel
Bitte beachten: Es ist stets die Erwirtschaftung der Mittel, die bei der V-Bank AG angelegt werden sollen, als originäre Mittelherkunft zu beschreiben. Die Nennung etwa der letzten abgebenden Bank reicht als Beschreibung der Mittelherkunft nicht aus.
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. Erwirtschaftung der Mittel
Art und Zweck der Geschäftsbeziehung
Bei genanntem Konto/Depot handelt es sich um Betriebsvermögen.
Drittstaatenbeteiligung
Ist an der einzugehenden Geschäftsbeziehung oder an hierin künftig abzuwickelnden Transaktionen ein Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in diesem Drittstaat hohem Risiko ansässige natürliche oder juristische Person beteiligt?
Aufgrund der oben genannten Bestätigung, dass eine Drittstaatenbeteiligung mit erhöhtem Risiko vorliegt, bitten wir um weitergehende Informationen. Eine Konto-/Depoteröffnung kann erst nach abschließender positiver Prüfung durch die Bank erfolgen.
Zusätzliche Informationen über:
Dokumentenversand
Die Mitteilungen der Bank (u. a. Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge, Ex-Ante-Kostenbelege, regelmäßige Reportings) sowie gegebenenfalls weitere erforderliche Informationen werden elektronisch übermittelt und stehen in der Postbox zum Abruf zur Verfügung.  Entgegen oben genannter Vereinbarung wünscht der Kunde die Zustellung von allen Mitteilungen der Bank
Der Versand erfolgt an die angegebene Meldeadresse.
Abweichend davon wünscht der Kunde den Versand der Originaldokumente an:
Die Vertretungsberechtigten erhalten die Zugangsdaten unabhängig von der gewählten Versandart an die Meldeadresse des jeweiligen Online-Banking-Nutzers zugesandt.
Referenzkonten
. Referenzkonto
Beachten Sie, dass mit Einrichtung eines Referenzkontos Überweisungen nur noch zu Gunsten des/der Referenzkontos/en möglich sind. Änderungen sind nur schriftlich mit Original-Unterschrift des Kunden möglich. Die Übermittlung per Telefax wahrt die Schriftform nicht.
Weitere Konten/Depots
Zu dem beantragten Euro-Konto und Euro-Depot bitte nachfolgende Konten/Depots eröffnen
Buchungen in Fremdwährungen werden über die vorhandenen Währungskonten ausgeführt. Bestehen für eine Währung mehrere Konten, werden Buchungen über das erstbestehende Konto ausgeführt.
Betriebliches Steuerreporting (BSR)
Das BSR unterstützt Gesellschaften und ihre Steuerberater digital bei der laufenden Buchhaltung, dem Jahresabschluss und der Jahressteuererklärung. 
Das BRS wird von der fintegra Service GmbH aus Nürnberg erstellt. Wenn der Kunde das BSR bei der Bank nutzen möchten, muss er direkt mit fintegra einen Dienstleistungsvertrag schließen. Mehr Informationen sowie das aktuelle Preis-/Leistungsverzeichnis der fintegra finden Sie unter fintegra-bsr.de abrufbar.
II. Vertretungsberechtigung/wirtschaftliche Berechtigung gem. § 3 (2) GwG
Es gelten die beigefügten „Besonderen Bedingungen für Gesellschaften“.
 
Der Umfang der im Folgenden erteilten Handlungsvollmachten kann den beigefügten Bedingungen entnommen werden.
 
Der Kunde
Angaben der Vertretungsberechtigten/wirtschaftlich Berechtigten natürlichen Personen
. natürliche Person
Staatsangehörigkeit
Steuerliche Ansässigkeit
. Land
Politisch exponierte Person (PEP)
Sie oder ein enges Familienmitglied gelten als politisch exponierte Person (PEP), d. h. üben/übten Sie oder ein direkter Verwandter/Ehegatte ein hochrangiges, wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, aus?
Klärung der Eigenschaft „US-Person“ (US-Steuerstatus)
Trifft einer der folgenden genannten Punkte auf Sie zu? 
_ Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle einer doppelten Staatsangehörigkeit)?
_ Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum (z. B. Green Card)?
_ Beträgt Ihr Aufenthalt in den USA im laufenden Jahr mindestens 31 Tage und die Gesamtaufenthalts-dauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 183 Tage? Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll, Aufenthaltstage aus dem Vorjahr zu 1/3 und aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.
Art der Berechtigung
Vertretungsbrechtigung
Kenntnisse und Erfahrungen zu Finanzinstrumenten
Risikoklasse
A (01)		
Ich bin mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut und habe hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit mehr als 1 Jahr: 		
A (01)		
B (02)		
C (03)		
D (04)		
E (05)		
Ich bin mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut und habe hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit mehr als 2 Jahren:		
F (06)		
G (07)		
H (08)		
Ausbildung
Beruflicher Werdegang
Wirtschaftliche Berechtigung
Erwirtschaftung der Mittel der natürlichen Person
. Erwirtschaftung der Mittel
Unterschriften
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III. Daten Finanzdienstleister
Vollmacht für den Finanzdienstleister
Der Kunde bevollmächtigt hiermit den oben genannten Finanzdienstleister, ihn im Geschäftsverkehr mit der Bank im Rahmen folgender Dienstleistung zu vertreten:
Konditionsmodell
Auskehrung Vertriebsfolgeprovision
Daten zum Portfoliomanagement
2 wenn kein Wert angegeben ist, wird 10 % je Berichtszeitraum hinterlegt
Nachhaltigkeitsthemen in der Geldanlage
Der Andruck einer Negativanzeige nach Art. 7 Taxonomieverordnung auf dem regelmäßigen Portfoliobericht ist gewünscht.
Der Kunde hat ESG-Präferenzen im Beratungsprozess geäußert.
Bitte beachten: Diese Angabe stellen ausschließlich eine zusammenfassende Information der Kundenbefragung durch den Finanzdienstleister dar und haben keinen Einfluss auf die Ordervalidierung. Außerdem ersetzt diese Information keinen vollständigen Beratungsprozess durch den Finanzdienstleister, insbesondere dann nicht, wenn der Kunde Nachhaltigkeitspräferenzen geäußert hat.
Der Kontakt zum Kunden
Legitimationsprüfung natürliche Personen
Person 
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Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität des Kunden bzw. der Vertretungsberechtigten sowie die Richtigkeit der Gründungsdokumente bzw. sonstige Nachweise wurde durch Einsichtnahme in die Legitimations- bzw. Gründungsdokumente geprüft. Alle Dokumente lagen im Original vor und liegen vollständig in heller, gut lesbarer Kopie bei.  Die Unterschrift wurde vor mir geleistet.
Ich bestätige die Plausibilität der Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit sowie zur wirtschaftlichen Berechtigung der oben genannten Person/en.
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IV. Rahmenvereinbarung mit der V-Bank AG sowie Empfangsbestätigung
Hiermit beauftrage/n ich/wir die Bank, für das/die oben genannte/n Depot/s Wertpapierdienstleistungen zu er-bringen. Für diese/s als auch für die Führung des/r Kontos/en gelten die „Geschäftsbedingungen der V-Bank AG“ soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. 
Die „Geschäftsbedingungen der V-Bank AG“ beinhalten:
_ Allgemeine Geschäftsbedingungen 
_ Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäft
_ Sonderbedingungen für Edelmetallgeschäfte
_ Bedingungen für den Überweisungsverkehr
_ Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
_ Bedingungen für den Lastschrifteinzug
_ Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien und per Telefax
_ Ausführungsgrundsätze der V-Bank AG
_ Grundsätze zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen
_ Verfahren zur Kundenkategorisierung
_ Sonderbedingungen für die Erteilung von Aufträgen per Telefax und E-Mail
_ Preis- und Leistungsverzeichnis
_ Grundsätze zum Beschwerdemanagement 
_ Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung
Ich/wir erkläre/n mich/uns mit folgenden Vereinbarungen/Bedingungen ausdrücklich einverstanden.Diese wurden mir/uns zusätzlich zu den oben genannten Unterlagen ausgehändigt:
_ Konto-/Depoteröffnung 
_ „Bedingungen Ihrer V-Bank AG“
_ „Sonderbedingungen für Gesellschaften“
_ „“
_ „Datenschutzerklärung der V-Bank AG“
_ „Vorab Kosteninformation“ 
_ „Ihre persönlichen Konditionen“
_ „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“
Bail-in-fähige Finanzprodukte
Aktien, Bankschuldverschreibungen (beispielsweise verzinsliche Bankanleihen und Zertifikate) sowie andere Forderungen gegen Kreditinstitute unterliegen besonderen Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Kunden der Bank im Abwicklungsfall der Bank nachteilig auswirken. Einzelheiten dazu finden Sie unter v-bank.com/web/guest/bankenabwicklung.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Bank im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften Vergütungen von dritter Seite (z. B. Vertriebsfolgeprovisionen) erhält. Weitere Einzelheiten können den „Grundsätzen zur Vermeidung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen“ entnommen werden.
Ich/Wir willige/n ausdrücklich ein, dass die Auftragsausführung von Kundenaufträgen auch an Ausführungsplätzen außerhalb organisierter Märkte und/oder multilateraler Handelssysteme, d. h. außerbörslich, erfolgen kann. 
.\Input\Eye_420_420.png
.\Input\Create_420_420.png
V. Vertragsunterschriften
Mit meiner/unseren folgenden Unterschrift/en erteile/n ich/wir der V-Bank AG den Auftrag zur Konto- und Depotführung unter Einschluss der vorgenannten Geschäfts- und Vollmachtsbedingungen.
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Bedingungen Ihrer V-Bank AG
1 Kontokorrentabrede, Rechnungsperiode
Die Konten werden in laufender Rechnung mit einem Depot (= Kontodepot) geführt. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen erteilt die Bank jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss.
Die Rechtswirkung eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu prüfen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind unter Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
2 Bankpost
Konto- und Depotauszüge werden in der vereinbarten Form übermittelt. Verzichtet der Kunde zu Gunsten elektronischer Bereitstellung auf die Zusendung von Bankpost, gilt die Bankpost mit Bereitstellung zum elektronischen Abruf als zugegangen.
3 Bedingungen für die Nutzung des Telefon- und Faxbankings der Bank
a) Für jeden Vertretungsberechtigten des Kunden werden bei Nutzung des elektronischen Zugangs Legitimationsdaten vereinbart. Jeder Vertretungsberechtigte des Kunden hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Dritte von den Legitimationsdaten keine Kenntnis erlangen. Die Daten dürfen nur unmittelbar im Zusammenhang mit der vorliegenden Geschäftsverbindung und nach Maßgabe der Benutzerführung im Telefonbanking verwendet werden. Allen anderen Personen gegenüber sind die Daten geheim zu halten, denn jede Person, die Kenntnis von Konto-/Depotinhaber, Kontonummer und Legitimationsdaten hat, kann zu Lasten des genannten Kontos/Depots Verfügungen treffen.
b) Die Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Telefon- und Faxservices. Für Störungen des Telefonservices, insbesondere für den Fall, dass eine Teilnahme vorübergehend oder auf Dauer aus technischen Gründen nicht möglich ist, haftet die Bank nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank.
4 Anrufaufzeichnung
Die Bank ist berechtigt, Telefongespräche im Zusammenhang mit der Durchführung der Kundenbeziehung auf Ton- oder Datenträger aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen dürfen aufbewahrt werden. Darunter fallen insbesondere Telefongespräche zur Ausführung von Kundenweisungen und Telefongespräche im Rahmen von Reklamationen. Die Aufzeichnung erfolgt zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zu Nachweiszwecken. Die Aufzeichnungen können von Mitarbeitern der Bank abgehört werden. Die Bank ist berechtigt, Niederschriften der Aufzeichnungen anzufertigen. Die Aufzeichnungen können zu Beweiszwecken in etwaigen Rechtsstreitigkeiten verwandt werden. Der Kunde wird Bevollmächtigte bei Bevollmächtigung davon in Kenntnis setzen, dass Telefongespräche wie beschrieben aufgezeichnet werden können, und der Bank unverzüglich mitteilen, falls Bevollmächtigte Einwendungen gegen die Aufzeichnung haben.
5 Hinweis gem. § 14 UStG
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der V-Bank AG lautet DE255554184. Soweit bei der Abrechnung von Bankdienstleistungen keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, sind diese gemäß § 4 Nr. 8 UStG von der Umsatzsteuer befreit.
6 Einbeziehung der Geschäftsbedingungen
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für Wertpapier- und Edelmetallgeschäfte und für die Erteilung von Aufträgen per Telefax und E-Mail, Bedingungen für den Überweisungsverkehr, für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren, für den Lastschrifteinzug und für den Zugang über elektronische Medien und per Telefax, Ausführungsgrundsätze und Grundsätze zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen. Für die an deutschen Börsen abzuwickelnden Börsenaufträge gelten die Bedingungen für die Geschäfte an den deutschen Wertpapierbörsen. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen werden auf Verlangen des Kunden nachträglich an diesen übersendet.
7 Einbeziehung eines Finanzdienstleisters
Die Eröffnung des Kontos/Depots erfolgt im beiderseitigen Einverständnis, dass der Kunde durch einen von ihm gegenüber der Bank nach Maßgabe des beigefügten Formulars „Vollmacht für Vermögensverwalter“ bzw. „Vollmacht für Anlage- und Abschlussvermittler“ bevollmächtigten Finanzdienstleister betreut wird, über den alle Aufträge im Namen des Kunden erteilt werden. Die hiermit erteilte Vollmacht gilt auch für weitere Unterkonten/-depots unter dieser Stammnummer. Die Bank erfüllt lediglich die gesetzlichen Aufklärungs- und Erkundigungspflichten und führt Aufträge aus. Sie spricht weder Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aus noch bietet sie Beratungsdienstleistungen. Im Einzelnen gelten die Bestimmungen des Formulars „Vollmacht für Vermögensverwalter“ bzw. „Vollmacht für Anlage- und Abschlussvermittler“. 
8 Offenlegung von Informationen gegenüber Behörden aus Drittländern
Im Rahmen von Auskunftsersuchen von Behörden und/oder Aufsichtsbehörden aus Drittländern hinsichtlich der Durchführung von Wertpapiertransaktionen befreit der Kunde die Bank dahingehend vom Bankgeheimnis, dass die persönlichen Daten des Kunden (insbesondere Vorname, Name, Adresse) gegenüber der anfragenden Behörde offengelegt werden können. 
9 Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse. Weitere Einzelheiten kann der Kunde den Informationen zum Datenschutz und den jeweils maßgeblichen Vertragsunterlagen der Bank entnehmen.
Sonderbedingungen für Gesellschaften
1 Vertretungsberechtigung
1.1 Umfang der Vertretungsberechtigung 
Die Vertretungsberechtigung gilt für das o. g. Konto/Depot und alle bestehenden und künftigen Unterkonten/-depots des Kunden, sofern nichts Abweichendes mitgeteilt wird.
1.2 Beschränkung der Vollmacht gegenüber der Bank bei satzungsmäßiger Gesamtvertretung
Sofern ausweislich des Handels-/Genossenschaftsregisters oder Partnerschaftsregisters für sämtliche gesetzlichen Vertreter (persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG, Partner einer Partnerschaft, Vorstand einer Aktiengesellschaft, Geschäftsführer einer GmbH, Vorstand einer Genossenschaft) des Kunden Gesamtvertretung besteht, so beschränkt sich eine in diesem Unterschriftsprobenblatt der Bank gegenüber erteilte Einzelvollmacht auf Geschäfte, die mit der Konto-/Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
Dazu gehören insbesondere:
_ Verfügungen über jeweilige Guthaben (zum Beispiel durch Überweisungsaufträge, Barabhebungen, Schecks)
_ Inanspruchnahme eingeräumter Kredite (einschließlich Erteilung von Avalaufträgen, Nutzung bestehender Überziehungsmöglichkeiten sowie Einreichung von Wechseln zum Diskont)
_ An- und Verkauf von Wertpapieren und Devisen sowie deren Auslieferung
_ Entgegennahme und Anerkennung von Abrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen und Mitteilungen
_ Erteilung von Inkassoaufträgen
Eine Einzelvertretungsberechtigung für den gesamten Geschäftsverkehr kann bei Personen- und Kapital-gesellschaften gegenüber der Bank aus rechtlichen Gründen nur erteilt werden, wenn der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung für die gesetzlichen Vertreter Einzelvertretungsberechtigung vorsieht. 
1.3 Löschung oder Änderung der Vertretungsberechtigung
Der Kunde hat das Erlöschen oder eine Änderung der Vertretungsberechtigung der Bank unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung für einen der Gesellschafter in einem öffentlichen Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.
1.4 Umfang Informationsvollmacht
Der Bevollmächtigte ist berechtigt:
_ Abrechnungen, Kontoauszüge, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen entgegenzunehmen,
_ sonstige Abrechnungen und Mitteilungen entgegenzunehmen,
_ Auskünfte (auch telefonisch) von der Bank zu erhalten.
Die Vollmacht berechtigt nicht:
_ Geschäfte in Wertpapieren und Devisen vorzunehmen,
_ Darlehen und/oder Kredite bei der Bank aufzunehmen bzw. zu beanspruchen,
_ Vermögenswerte zu beziehen und/oder von der Bank abzudisponieren,
_ zur Erteilung von Untervollmachten.
Die Informationsvollmacht hat Gültigkeit bis zum Widerruf des Kunden in Textform gegenüber der Bank. Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode oder der Handlungsunfähigkeit des Kontoinhabers. Sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft. Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, so kann der/können die Bevollmächtigte/n nur noch diejenigen Miterben vertreten, die seine/ihre Vollmacht nicht widerrufen haben. Der/die Bevollmächtigte/n kann/können dann nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden von der Vollmacht Gebrauch machen. Die Bank kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe des/der Kontoinhaber/s ausweist. 
2 Hinweis zu den Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit und deren Übermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
Die Bank erhebt, speichert und verarbeitet die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit auf Grundlage des Finanzkonteninformationsaustauschgesetzes (FKAustG), der FATCA-USA-Umsetzungs-Verordnung (FATCA-USA-UmsV) sowie der Zinsinformationsverordnung.
Soweit eine der von Ihnen angegebenen steuerlichen Ansässigkeiten
_ in den Vereinigten Staaten von Amerika,
_ in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder
_ in einem anderen Staat, der einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart hat, vorliegt, werden die nach FKAustG und/oder FATCA-USA-UmsV bzw. der ZIV vorgeschriebenen Daten an das BZSt übermittelt. Gemeldet werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Daten des Kunden (insbesondere Namen, Anschrift, Ansässigkeitsstaat/en, Geburtsdatum und -ort, Steueridentifikationsnummern sowie Konto- und Depotnummern), Kontosalden und gutgeschriebene Kapitalerträge, einschließlich Einlösungsbeträge und Veräußerungserlöse.
Bei Konten von Rechtsträgern muss die Bank Überprüfungsverfahren durchführen, um festzustellen, ob das Konto von einer oder mehreren meldepflichtigen Person/en oder von passiven NFEs mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die meldepflichtige Personen sind, gehalten wird. Sofern beherrschende Personen, die meldepflichtige Personen sind, identifiziert werden, sind auch ihre Daten an das BZSt zu melden (insbesondere Namen, Anschrift, Ansässigkeitsstaat/en, Steueridentifikationsnummern sowie Konto- und Depotnummern).
Das BZSt leitet diese Daten an die im Ansässigkeitsstaat zuständige ausländische Steuerbehörde weiter. Soweit Sie ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig sind, erfolgt keine Meldung an das BZSt.
Es wird darauf hingewiesen, dass unrichtige oder unvollständige Angaben in Staaten, in denen eine Steuerpflicht besteht, rechtlich relevant sein können. Die Bank ist nicht zur Rechtsberatung befugt. Rechtliche Fragen, insbesondere zur steuerlichen Ansässigkeit, sollten daher mit einem steuerlichen Berater geklärt werden. Der Kunde versichert, dass alle oben gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichtet sich, Änderungen der Bank unverzüglich mitzuteilen.
3 US-Steuerstatus
Aufgrund des FATCA-Abkommens zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland sowie dem bilateralen QI-Vertrag zwischen den USA und der Bank, ist die Bank verpflichtet den US-Steuerstatus eines Kunden allgemein als „Nicht-US-Person“ oder „US-Person“ festzustellen. Der US-Steuerstatus dient der korrekten Anwendung der US-Quellensteuer und der Erfüllung der FATCA/QI-Meldevorschriften in Bezug auf den Steuerdatenaustausch mit den USA.
Der Kunde ist verpflichtet, der Bank innerhalb von 30 Tagen aus eigener Initiative mitzuteilen, wenn sich der Status seiner Vertretungsberechtigten bzw. wirtschaftlich Berechtigten gemäß den US-Steuergrundsätzen ändert. Innerhalb von 90 Tagen müssen aktualisierte Formulare und Dokumente eingereicht werden, wenn die der Bank vorliegenden Angaben nicht mehr zutreffen und veraltet sind. Im Falle einer Änderung der steuerlichen Umstände kann die Bank die Geschäftsbeziehung ohne Vorbehalt beenden bzw. ohne Angaben von Gründen kündigen. Dies insbesondere, falls der Kunde nicht seine Pflicht erfüllt, die entsprechenden Steuerformulare und Dokumentationen einzureichen, damit bestimmt werden kann, ob das Konto ein US- oder Nicht-US-Konto gem. den US-Steuerbestimmungen und den internationalen Abkommen QI/FATCA ist.
4 Reines Ausführungsgeschäft/beratungsfreies Geschäft
Die Bank betreibt das Wertpapiergeschäft ausschließlich als reines beratungsfreies Ausführungsgeschäft. Dies bedeutet, dass nicht die Eignung, sondern die Angemessenheit geprüft wird, es sei denn, die Order wurde durch einen lizenzierten Finanzdienstleister erteilt. In diesem Fall verlässt sich die Bank darauf, dass dieser Finanzdienstleister die Angemessenheitsprüfung durchgeführt hat.
Im Einzelfall erteilt der Kunde der Bank direkt den Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In diesem Fall ist die Bank gemäß § 63 Abs. 10 WpHG verpflichtet, von dem Kunden Angaben über seine Kenntnisse und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften zu erfragen, um die Übereinstimmung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Risikogehalt der Anlage abzugleichen (Angemessenheitsprüfung).
Sofern keine oder unvollständige Angaben durch den Kunden gemacht werden, weist die Bank darauf hin, dass die Bank nicht beurteilen kann, ob die vom Kunden beabsichtigten oder durchgeführten Geschäfte für seine Kenntnisse und Erfahrungen angemessen sind. Unabhängig davon prüft die Bank die Angemessenheit nicht, wenn der Auftrag auf Veranlassung des Kunden ausgeführt wird und er ein nicht-komplexes Finanzinstrument zum Gegenstand hat. Nicht-komplexe Finanzinstrumente sind gemäß § 63 Abs. 11 WpHG unter anderem Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt oder einem gleichwertigen Markt zugelassen sind, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen und andere verbriefte Schuldtitel, in die kein Derivat eingebettet ist, sowie Investmentanteile oder Aktien an OGAW, außer strukturierte OGAW, sowie Finanzinstrumente, die gemäß Artikel 57 delegierte Verordnung (EU) 2017/565 weiterhin als nicht komplex gelten.
Eine Prüfung der Eignung der Anlage im Hinblick auf die Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Kunden durch die Bank findet nicht statt.
Der Kunde hat Änderungen bei Kenntnissen oder Erfahrungen unverzüglich mitzuteilen.
5 Mitteilungspflicht/gesetzliche Mitwirkungspflicht
Der Kunde hat das Erlöschen oder die Änderung von Vertragsbestandteilen (zum Beispiel wirtschaftliche Berechtigung, US-Steuerstatus, steuerliche Angaben nach § 11 Abs. 6 GwG) unverzüglich mitzuteilen.
6 Einbeziehung der Geschäftsbedingungen 
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für Wertpapier- und Edelmetallgeschäfte und für die Erteilung von Aufträgen per Telefax und E-Mail, Bedingungen für den Überweisungsverkehr, für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs- und SEPA-Basislastschriftverfahren, für den Lastschrifteinzug und für den Zugang über elektronische Medien und per Telefax, Ausführungsgrundsätze und Grundsätze zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen. Für die an deutschen Börsen abzuwickelnden Börsenaufträge gelten die Bedingungen für die Geschäfte an den deutschen Wertpapierbörsen. Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen werden auf Verlangen des Kunden nachträglich an diesen übersendet.
Informationen für den Einleger zum gesetzlichen Einlagensicherungssystem 
Im folgenden Abschnitt unterrichtet Sie die V-Bank AG gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung. Zusätzlich sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf bankenverband.de/einlagensicherung oder auf unserer Webseite v-bank.com/zahlen-und-fakten 
Einlagen bei der V‑Bank AG sind geschützt 
durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.
Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 EUR erstattet. 
Sicherungsobergrenze 
100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut.
Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben: Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR.
Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 EUR pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und 20.000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet.
Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen Personen haben: Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für jeden Einleger.
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. In den Fällen des § 8 Absatz 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 EUR hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter edb-banken.de.
Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts 
7 Arbeitstage.
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, 
Burgstraße 28, 10178 Berlin, Deutschland; Postanschrift: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin, Deutschland, 
Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de
Das Zuständige Einlagensicherungssystem wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Frist nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter edb-banken.de.
Währung der Erstattung
Euro. 
Kontaktdaten
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, Deutschland,Postanschrift: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin, Deutschland, Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de
Weitere wichtige Informationen
edb-banken.de
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
Bedingungen „Weiterleitungsauftrag“
1 Rechtsstellung des bevollmächtigten Vermittlers
Der bevollmächtigte Vermittler ist nicht Vertreter der Bank und dementsprechend nicht zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen im Namen der Bank berechtigt. Der bevollmächtigte Vermittler ist nicht im Auftrag der Bank tätig. Aus der von dem bevollmächtigten Vermittler ausgeübten Tätigkeit und den von dem bevollmächtigten Vermittler abgegebenen Erklärungen können keine Ansprüche gegen die Bank hergeleitet werden. Der bevollmächtigte Vermittler ist auch kein Vertreter des Kunden sondern wird ausschließlich als Bote des Kunden gegenüber der Bank tätig.
2 Ausschluss der Anlageberatung durch die Bank, keine Prüfung von weitergeleiteten Transaktionen des bevollmächtigten Vermittlers
Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung erfüllt die Bank lediglich ihre gesetzlichen Aufklärungspflichten und führt ausschließlich Aufträge aus. Die Bank prüft nicht die Geeignetheit des jeweiligen Geschäftes für den Kunden. Die Bank gibt weder Empfehlungen für Kauf oder Verkauf von Investmentvermögen noch bietet sie Beratungsdienstleistungen an. Dies gilt auch dann, wenn dem bevollmächtigten Vermittler eine Informationsvollmacht in Bezug auf Anlagen, die nicht Investmentvermögen sind, in einem weiteren separaten Konto und Depot gewährt wird. 
Auf Beratungsdienstleistungen des bevollmächtigen Vermittlers hat die Bank keinen Einfluss; die im Rahmen der Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und dem bevollmächtigten Vermittler gemachten Angaben und Vorgaben kennt die Bank regelmäßig nicht. Die Bank kontrolliert daher nicht die Einhaltung von Vorgaben des Kunden gegenüber dem bevollmächtigten Vermittler. Die Bank ist an Anlageentscheidungen und Vermögensdispositionen nicht beteiligt; sie kann die Einhaltung von Vereinbarungen zur Art und Weise der Vermögensanlage nicht überprüfen. Der bevollmächtigte Vermittler wird von der Bank nicht beraten.
3 Dauer des Auftrags
Der Weiterleitungsauftrag gilt der Bank gegenüber bis zum Widerruf. Das Erlöschen oder die Änderung des Weiterleitungsauftrags wird der Kunde der Bank unverzüglich schriftlich in Textform mitteilen. Der Weiterleitungsauftrag erlischt nicht mit dem Tod eines oder beider Kunden, sondern bleibt für den/die Erben des jeweils verstorbenen Kunden bis zum Widerruf in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt den Weiterleitungsauftrag nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Widerruft einer von mehreren Miterben den Weiterleitungsauftrag, so kann der bevollmächtigte Vermittler nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden von dem Weiterleitungsauftrag Gebrauch machen. Die Bank kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.
4 Umfang der Vollmacht
Der Weiterleitungsauftrag gilt ausschließlich für die Weiterleitung der Ordererteilung des Kunden durch den bevollmächtigten Vermittler an die Bank mittels Faxorder als auch für die Weiterleitung der Ordererteilung an die Bank mittels elektronischer Sammelorder über das WEB Front End der Bank. Eine Ordererteilung auf anderem Weg ist im Rahmen dieses Weiterleitungsauftrags nicht möglich.
Der bevollmächtigte Vermittler wird im Auftrag und ausschließlich auf vorherige Weisung des Kunden und in dessen Pflichtenkreis tätig. Der bevollmächtigte Vermittler gibt keine eigenen Erklärungen im Namen des Kunden ab.
Die Bank ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob der durch den bevollmächtigten Vermittler weitergeleiteten Order ein entsprechender und ausreichender Auftrag des Kunden zugrunde liegt.
Der Weiterleitungsauftrag gilt ausschließlich für Ordererteilungen im Hinblick auf die vorgenannten Konten/Depots. Der bevollmächtigte Vermittler darf an die Bank Aufträge des Kunden zu Kauf, Verkauf bzw. Rückgabe und Tausch von Fonds weiterleiten. Ausgenommen hiervon sind Fondsanteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach. Die Bank kann die Ausführung von Ordern und Aufträgen, die von dem bevollmächtigten Vermittler weitergeleitet werden, in Ausnahmefällen ablehnen (z. B. bei offensichtlichem Überschreiten des Auftragsumfangs durch den bevollmächtigten Vermittler).
Der bevollmächtigte Vermittler ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Fonds/Fondsanteilen von Kunden zu verschaffen, Guthaben entgegenzunehmen oder weiterzureichen und Dispositionen zu Gunsten Dritter zu treffen.
5 Nutzungsumfang durch den Kunden
In Abweichung von den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und den „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ der Bank darf im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank der Kunde ausschließlich Fonds/Fondsanteile für und in sein Depot und nur über den bevollmächtigten Vermittler erwerben. Darüber hinaus darf der Kunde Fonds/Fondsanteile auch selbst mittels elektronischer Ordererteilung über das WEB-Front-End der Bank für sein Depot erwerben. 
Widerruft der Kunde den Weiterleitungsauftrag oder löst er das Konto/Depot auf, darf der Kunde schriftlich, d. h. mittels Brief oder Fax, direkt eine Order an die Bank erteilen. Dieses gilt jedoch nur für die Erteilung einer Verkaufsorder.
Soweit der Kunde Fragen oder Probleme hinsichtlich der Ordererteilung, der Ausführung von Aufträgen oder im Hinblick auf die Geschäftsbeziehungen haben, steht ihm zunächst ausschließlich der bevollmächtigte Vermittler als Ansprechpartner hierfür zur Verfügung.
6 Bankpost, Empfangsvollmacht
Der Kunde beauftragt die Bank, für die Dauer des Weiterleitungsauftrags Zweitschriften von den Bankbelegen zu fertigen und dem bevollmächtigten Vermittler unter deren Anschrift zuzusenden.
Der bevollmächtigte Vermittler ist zum Empfang von Mitteilungen und Erklärungen der Bank berechtigt.
Der bevollmächtigte Vermittler ist insbesondere berechtigt, Depotaufstellungen, Rechnungsabschlüsse, Wertpapieraufstellungen, Kontoauszüge sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen mit Wirkung für den Kunden entgegenzunehmen und anzuerkennen. Durch die Anerkennung von Abrechnungen wird der Eigentumsübergang an dem jeweiligen Wirtschaftsgut vollzogen.
7 Vergütungen/Provisionen
Dem Kunden werden Angaben über von dem bevollmächtigten Vermittler ggf. vereinnahmte Zuwendungen und daraus möglicherweise resultierende Interessenkonflikte in den „Grundsätzen zur Vermeidung von Interessenkonflikten/Erhalt und Zahlung von Provisionen“ der Bank gemacht.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der bevollmächtigte Vermittler zur Verbesserung seiner Dienstleistungen im Rahmen seiner Tätigkeit bestimmte entgeltliche oder unentgeltliche Zuwendungen durch die Bank erhalten kann. Daher stehen dem bevollmächtigten Vermittler diese Zuwendungen als Teil seiner Vergütung zu.
8 Einzugsermächtigung
Der bevollmächtigte Vermittler ist befugt, seine Honorarrechnungen dem Konto des Kunden im Wege des SEPA-Basislastschriftverfahrens zu belasten. Eine Prüfungspflicht seitens der Bank bezüglich dieser Honorarbelastung besteht nicht.
Bedingungen „Vollmacht für Vermögensverwalter“
1 Rechtsstellung des bevollmächtigten Vermögensverwalters
Der bevollmächtigte Vermögensverwalter ist nicht Vertreter der Bank und dementsprechend nicht zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen im Namen der Bank berechtigt. Der bevollmächtigte Vermögensverwalter ist nicht im Auftrag der Bank tätig. Aus der von dem Vermögensverwalter ausgeübten Tätigkeit und den vom Vermögensverwalter abgegebenen Erklärungen können keine Ansprüche gegen die Bank hergeleitet werden.
2 Ausschluss der Anlageberatung durch die Bank, keine Prüfung von Transaktionen des Bevollmächtigten
Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung erfüllt die Bank lediglich ihre gesetzlichen Aufklärungspflichten und führt Aufträge aus. Die Bank gibt weder Empfehlungen für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten, noch bietet sie Beratungsdienstleistungen an. Auf Beratungsdienstleistungen und Anlageentscheidungen des bevollmächtigten Vermögensverwalters hat die Bank keinen Einfluss; die im Rahmen der Rechtsbeziehung zwischen Kunde und dem bevollmächtigten Vermögensverwalter gemachten Angaben und Vorgaben kennt die Bank regelmäßig nicht. Die Bank kontrolliert daher nicht die Einhaltung von Anlagevorgaben des Kunden gegenüber dem bevollmächtigten Vermögensverwalter. Die Bank ist an Anlageentscheidungen und Vermögensdispositionen nicht beteiligt; sie kann die Einhaltung von Vereinbarungen zur Art und Weise der Vermögensanlage nicht überprüfen.
Der Vermögensverwalter wird von der Bank nicht beraten.
3 Dauer der Vollmacht
Die Vollmacht gilt der Bank gegenüber bis zum Widerruf. Das Erlöschen oder die Änderung der Vollmacht wird der Kunde der Bank unverzüglich in Textform mitteilen. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod eines oder beider Kunden, sondern bleibt für den/die Erben des jeweils verstorbenen Kunden bis zum Widerruf in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, so kann der bevollmächtigte Vermittler nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden von der Vollmacht Gebrauch machen. Die Bank kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist. 
4 Umfang der Vollmacht
Die Vollmacht gilt für alle bestehenden und künftigen Konten/Depots unter umseitig bezeichneter Stammnummer. Der bevollmächtigte Vermittler darf gegenüber der Bank über Guthaben und vertraglich eingeräumte Kreditlinien in der Weise verfügen, dass er gegenüber der Bank Aufträge und Weisungen zum Kauf, Verkauf bzw. Rückgabe und Tausch von Wertpapieren und Investitionsprodukten aller Art erteilen kann. Verfügungen, die zu geduldeten Überziehungen führen können, sind im banküblichen Rahmen aus abwicklungstechnischen Gründen, etwa wegen Valutaüberschneidungen bei Wertpapiergeschäften, zulässig, ebenso ungenehmigte Überziehungen im Rahmen der mit dem Kunden vereinbarten Beleihungssätze. Der bevollmächtigte Vermögensverwalter kann darüber hinaus insbesondere Entscheidungen bezüglich der Auswahl von Handelsplätzen treffen und ggf. abweichend vom Kunden die ausdrückliche Zustimmung zum außerbörslichen Handel erteilen oder ablehnen. 
Die Vollmacht umfasst insbesondere:
_ An- und Verkauf von Wertpapieren, Wert- und Bezugsrechten sowie die Ausübung von Bezugsrechten
_ Aufnahme von Effekten-Lombard-Krediten im Rahmen der vereinbarten Kreditlinie und ihrer banküblichen Beleihungsrichtlinien
_ Abschluss von Finanztermin- und Devisentermingeschäften
_ An- und Verkauf von Devisen
_ Weisungen über die Ausübung von Stimmrechten, Entgegennahme, Prüfung und Anerkennung von Abrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen, Mitteilungen und Schriftstücken
_ Überweisungen auf ein durch den Kunden eingerichtetes Referenzkonto sowie Überweisungen auf andere Konten bei der Bank, sofern der Vollmachtgeber Kontoinhaber des Empfängerkontos ist (hausinterne Umbuchungen)
_ Untervollmachten zu Gunsten von Mitarbeitern des Vermögensverwalters zu erteilen. Die Untervollmacht erlischt jedoch mit dem Erlöschen der Hauptvollmacht.
_ Anlage und Kündigung von Fest- bzw. Tagesgeldern
_ Eröffnung von Währungs- und/oder Unterkonten/-depots unter derselben Stammnummer
_ Auskünfte (auch telefonisch) von der Bank zu erhalten. Unter Auskünfte fallen auch die Übersendung von nach § 10 Geldwäschegesetz erhobenen Dokumente wie Kopien der Depoteröffnungsunterlagen oder Legitimationsdokumente, auch wenn sie unter einem früheren dritten Finanzdienstleister erhoben wurden sowie Einblick in die bisherigen Depot- und Kontotransaktionen, Belegerstellung sowie Konditionsmodellgestaltungen, auch wenn sie unter einem früheren dritten Finanzdienstleister entstanden sind. Dies gilt auch umgekehrt mit Blick auf die Zukunft, so dass der jetzige Finanzdienstleister der Aushändigung von Dokumenten sowie Einblick in Depot- und Kontodaten einem gegebenenfalls künftig anderen dritten Finanzdienstleister zustimmt.
Die Vollmacht berechtigt nicht zu:
_ Dispositionen zu Gunsten des bevollmächtigten Vermögensverwalters, mit Ausnahme des dem bevollmächtigten Vermögensverwalter vertraglich zustehenden Gebühren- und Kostenersatzes (Abrechnung), falls ein solches Verfahren mit einem der Vollmachtgeber vereinbart wird und in Form des SEPA-Basislastschriftverfahrens gemäß den Bedingungen der Bank ausgeführt wird (die Bank überprüft nicht die Richtigkeit der Abrechnung des bevollmächtigten Vermögensverwalters)
_ Dispositionen zu Gunsten Dritter (ausgenommen vom Kunden selbst eingerichtete Referenzkonten zu Gunsten Dritter)
_ Barabhebungen, Scheck- und Wechselziehungen, Überweisungen (vorbehaltlich der oben in Nr. 4 aufgeführten Überweisungen)
_ Beantragung von Kunden-, Giro- und Kreditkarten
_ Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten
_ Auflösung von Konten/Depots
_ Eröffnung weiterer Konten/Depots des Vollmachtgebers unter einer anderen Stammnummer
_ Beantragung und Abschluss von Lombard-Krediten
 
Der bevollmächtigte Vermögensverwalter ist nicht befugt, Untervollmachten zu erteilen.
5 Finanztermingeschäfte
Die Bank behält sich vor, Aufträge, die Finanztermingeschäfte oder mit vergleichbaren Risiken ausgestattete komplexe Produkte betreffen, nur nach Vorlage einer von allen Kunden unterzeichneten Risikoaufklärungsschrift auszuführen.
6 Bankpost, Empfangsvollmacht
Der Kunde beauftragt die Bank, für die Dauer der Vollmacht Zweitschriften von den Bankbelegen zu fertigen und dem bevollmächtigten Vermögensverwalter unter dessen Anschrift zuzusenden.
Der bevollmächtigte Vermögensverwalter ist zum Empfang von Mitteilungen und Erklärungen der Bank berechtigt.
Der bevollmächtigte Vermögensverwalter ist insbesondere berechtigt, Depotaufstellungen, Rechnungsabschlüsse, Wertpapieraufstellungen, Kontoauszüge, Einladungen zur Hauptversammlung, Ankündigungen von Kapitalmaßnahmen, Zins- und Dividendengutschriftsbelege, Limitbestätigungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen mit Wirkung für den Kunden entgegenzunehmen und anzuerkennen. Durch die Anerkennung von Abrechnungen wird der Eigentumsübergang an dem jeweiligen Wirtschaftsgut vollzogen.
7 Einzugsermächtigung
Der bevollmächtigte Vermögensverwalter ist befugt, seine Honorarrechnungen dem Konto des Kunden im Wege des SEPA-Basislastschriftverfahrens zu belasten. Eine Prüfungspflicht seitens der Bank bezüglich dieser Honorarbelastung besteht nicht.
Bedingungen „Vollmacht für Anlage- und Abschlussvermittler 
(einschließlich Haftungsdach)“
1 Rechtsstellung des bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittlers
Der bevollmächtigte Anlage- und Abschlussvermittler ist nicht Vertreter der Bank und dementsprechend nicht zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen im Namen der Bank berechtigt. Der bevollmächtigte Anlage- und Abschlussvermittler ist nicht im Auftrag der Bank tätig. Aus der von dem Anlage- und Abschlussvermittler ausgeübten Tätigkeit und den vom Anlage- und Abschlussvermittler abgegebenen Erklärungen können keine Ansprüche gegen die Bank hergeleitet werden. Die Bank geht davon aus, dass seine Erklärungen gegenüber der Bank nur aufgrund vorheriger Weisung erfolgen und diese wiedergeben.
2 Ausschluss der Anlageberatung durch die Bank, keine Prüfung von Transaktionen des bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittlers
Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung erfüllt die Bank lediglich ihre gesetzlichen Aufklärungspflichten und führt Aufträge aus. Die Bank gibt weder Empfehlungen für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten noch bietet sie Beratungsdienstleistungen. Auf Beratungsdienstleistungen und Anlageentscheidungen des bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittlers hat die Bank keinen Einfluss; die im Rahmen der Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und dem bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler gemachten Angaben und Vorgaben kennt die Bank regelmäßig nicht. Die Bank kontrolliert daher nicht die Einhaltung von Anlagevorgaben des Kunden gegenüber dem bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler. Die Bank ist an Anlageentscheidungen und Vermögensdispositionen nicht beteiligt; sie kann die Einhaltung von Vereinbarungen zur Art und Weise der Vermögensanlage nicht überprüfen. Die Einschaltung des Vermittlers erfolgt unter dem Verständnis, dass der bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler keinen eigenen Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Anlageentscheidung hat und nur die Weisungen des Kunden wiedergibt.
Der bevollmächtigte Anlage- und Abschlussvermittler wird von der Bank nicht beraten.
3 Dauer der Vollmacht
Die Vollmacht gilt der Bank gegenüber bis zum Widerruf. Das Erlöschen oder die Änderung der Vollmacht wird der Kunde der Bank unverzüglich in Textform mitteilen. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod eines oder beider Kunden, sondern bleibt für den/die Erben des jeweils verstorbenen Kunden bis zum Widerruf in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Widerruft einer von mehreren Miterben die Vollmacht, so kann der bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden von der Vollmacht Gebrauch machen. Die Bank kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.
4 Umfang der Vollmacht
Die Vollmacht gilt für alle bestehenden und künftigen Konten/Depots unter umseitig bezeichneter Stammnummer. Mit Erteilung dieser Vollmacht werden bisherige Transaktionsvollmachten zu Konten/Depots unter umseitig bezeichneter Stammnummer widerrufen. Der bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler darf gegenüber der Bank über Guthaben und vertraglich eingeräumte Kreditlinien in der Weise verfügen, dass er gegenüber der Bank Aufträge und Weisungen zum Kauf, Verkauf bzw. Rückgabe und Tausch von Wertpapieren und Investitionsprodukten aller Art erteilen kann. Verfügungen, die zu geduldeten Überziehungen führen können, sind im banküblichen Rahmen aus abwicklungstechnischen Gründen, etwa wegen Valutaüberschneidungen bei Wertpapiergeschäften, zulässig, ebenso ungenehmigte Überziehungen im Rahmen der mit dem Kunden vereinbarten Beleihungssätze. 
Die Vollmacht umfasst insbesondere:
_ An- und Verkauf von Wertpapieren, Wert- und Bezugsrechten sowie die Ausübung von Bezugsrechten
_ Aufnahme von Effekten-Lombard-Krediten im Rahmen der vereinbarten Kreditlinie und ihrer banküblichen Beleihungsrichtlinien
_ Abschluss von Finanztermin- und Devisentermingeschäften
_ An- und Verkauf von Devisen
_ Weisungen über die Ausübung von Stimmrechten, Entgegennahme, Prüfung und Anerkennung von Abrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen, Mitteilungen und Schriftstücken
_ Überweisungen auf ein durch den Kunden eingerichtetes Referenzkonto sowie Überweisungen auf andere Konten bei der Bank, sofern der Vollmachtgeber Kontoinhaber des Empfängerkontos ist (hausinterne Umbuchungen)
_ Untervollmachten zu Gunsten von Mitarbeitern des Anlage- und Abschlussvermittlers zu erteilen. Die Untervollmacht erlischt jedoch mit dem Erlöschen der Hauptvollmacht.
_ Anlage und Kündigung von Fest- bzw. Tagesgeldern
_ Eröffnung von Währungs- und/oder Unterkonten/-depots unter derselben Stammnummer
_ Auskünfte (auch telefonisch) von der Bank zu erhalten. Unter Auskünfte fallen auch die Übersendung von nach § 10 Geldwäschegesetz erhobenen Dokumente wie Kopien der Depoteröffnungsunterlagen oder Legitimationsdokumente, auch wenn sie unter einem früheren dritten Finanzdienstleister erhoben wurden sowie Einblick in die bisherigen Depot- und Kontotransaktionen, Belegerstellung sowie Konditionsmodellgestaltungen, auch wenn sie unter einem früheren dritten Finanzdienstleister entstanden sind. Dies gilt auch umgekehrt mit Blick auf die Zukunft, so dass der jetzige Finanzdienstleister der Aushändigung von Dokumenten sowie Einblick in Depot- und Kontodaten einem gegebenenfalls künftig anderen dritten Finanzdienstleister zustimmt.
Die Vollmacht berechtigt nicht zu:
_ Dispositionen zu Gunsten des bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittlers, mit Ausnahme des dem bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittlers vertraglich zustehenden Gebühren- und Kostenersatzes (Abrechnung), falls ein solches Verfahren mit einem der Vollmachtgeber vereinbart wird und in Form des SEPA-Basislastschriftverfahrens gemäß den Bedingungen der Bank ausgeführt wird (die Bank überprüft nicht die Richtigkeit der Abrechnung des bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittlers)
_ Dispositionen zu Dunsten Dritter (ausgenommen vom Kunden selbst eingerichtete Referenzkonten zu Gunsten Dritter)
_ Barabhebungen, Scheck- und Wechselziehungen 
_ Überweisungen
_ Beantragung von Kunden-, Giro- und Kreditkarten
_ Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten
_ Auflösung von Konten/Depots
_ Eröffnung weiterer Konten/Depots des Vollmachtgebers unter einer anderen Stammnummer
_ Beantragung und Abschluss von Lombard-Krediten
5 Erteilung von Untervollmachten, Botenstellung
Der bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler ist befugt, zum Zweck der Kundenbetreuung beschränkte Untervollmachten an vertraglich gebundene Agenten zu erteilen. Von der Untervollmacht sind Aufträge und Weisungen zum Kauf, Verkauf bzw. Rückgabe und Tausch von Finanzinstrumenten nicht gedeckt. Der Unterbevollmächtigte wird allerdings als Bote für Aufträge und Weisungen zum Kauf, Verkauf bzw. Rückgabe und Tausch von Anteilen oder Aktien an inländischen Investmentvermögen, an EU-Investmentvermögen oder ausländischen AIF, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen, bestellt. Gehen der Bank derartige Aufträge und Weisungen vom Unterbevollmächtigten zu, wird sie diese daher als solche des Kunden betrachten, die der Unterbevollmächtigte als Bote übermittelt.
6 Finanztermingeschäfte
Die Bank behält sich vor, Aufträge, die Finanztermingeschäfte oder mit vergleichbaren Risiken ausgestattete komplexe Produkte betreffen, nur nach Vorlage einer von allen Kunden unterzeichneten Risikoaufklärungsschrift auszuführen.
7 Bankpost, Empfangsvollmacht
Der Kunde beauftragt die Bank, für die Dauer der Vollmacht Zweitschriften von den Bankbelegen zu fertigen und dem bevollmächtigten Anlage- und Abschlussvermittler unter dessen Anschrift zuzusenden.
Der bevollmächtigte Anlage- und Abschlussvermittler ist zum Empfang von Mitteilungen und Erklärungen der Bank berechtigt.
Der bevollmächtigte Anlage- und Abschlussvermittler ist insbesondere berechtigt, Depotaufstellungen, Rechnungsabschlüsse, Wertpapieraufstellungen, Kontoauszüge, Einladungen zur Hauptversammlung, Ankündigungen von Kapitalmaßnahmen, Zins- und Dividendengutschriftsbelege, Limitbestätigungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen mit Wirkung für den Kunden entgegenzunehmen und anzuerkennen. Durch die Anerkennung von Abrechnungen wird der Eigentumsübergang an dem jeweiligen Wirtschaftsgut vollzogen.
8 Einzugsermächtigung
Der bevollmächtigte Anlage- und Abschlussvermittler ist befugt, seine Honorarrechnungen dem Konto des Kunden im Wege des SEPA-Basislastschriftverfahrens zu belasten. Eine Prüfungspflicht seitens der Bank bezüglich dieser Honorarbelastung besteht nicht.
05.10.2023
15.06.2023
Checkliste, Konto-/Depoteröffnung für Gesellschaften (AG, GmbH, UG)
8
Vertretungsberechtigt
Wirtschaftlich berechtigt
Wirtschaftlich berechtigt und vertretungsberechtigt
Fiktiv wirtschaftlich berechtigt
Fiktiv wirtschaftlich berechtigt und vertretungsberechtigt
A_AUTHORIZED_TO_REPRESENT
B_ECONOMICALLY_JUSTIFIED
C_ECONOMICALLY_JUSTIFIED_AND_AUTHORIZED_TO_REPRESENT
D_ALTERNATIVELY_ECONOMICALLY_JUSTIFIED
E_ALTERNATIVELY_ECONOMICALLY_JUSTIFIED_AND_AUTHORIZED_TO_REPRESENT
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